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samt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraussichtlich auch 
nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems 
einbeziehende Regelung erzielt werden kann." Diese Erklärung des Generalsekre-
tärs gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

  Auf seiner 4028. Sitzung am 30. Juli 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation im Nahen Osten 

 Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (S/1999/807)". 

 

Resolution 1254 (1999) 
vom 30. Juli 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) vom 19. März 1978, 
501 (1982) vom 25. Februar 1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie auf alle seine Resolutionen zur Situa-
tion in Libanon, 

  nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 21. Juli 1999 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon100 und Kenntnis nehmend von den darin getroffe-
nen Feststellungen und den darin genannten Verpflichtungen, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver-
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 25. Juni 1999101, 

  dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

  1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Januar 2000, zu 
verlängern; 

  2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen; 

  3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
197896 und fordert alle beteiligten Parteien auf, mit der Truppe im Hinblick auf die uneinge-
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

  4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerichteten Gewalthandlungen und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

  5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolutionen 425 (1978), 426 (1978) 
sowie in allen anderen einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

  6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

_______________ 
100 S/1999/807. 
101 S/1999/720. 
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  7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

Auf der 4028. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Ebenfalls auf der 4028. Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab102: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1223 (1999) vom 28. Januar 1999 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 21. Juli 1999 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon100 mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zur vollen Souveränität, politischen Unab-
hängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libanons innerhalb sei-
ner international anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der Rat, daß 
alle Staaten die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Resolution 425 (1978) vorge-
nommenen Verlängerung des Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 
betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Er bekundet erneut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Bemühungen der libanesischen 
Regierung um die Festigung des Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. 
Der Rat beglückwünscht die libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Abstimmung mit der Truppe auszu-
dehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen Libanon weiterhin andauern-
de Gewalt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem Generalsekretär und seinen Mitarbeitern 
für die kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unterneh-
men. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der hohen Anzahl an Verlusten, die 
die Truppe erlitten hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der Truppe ihr 
Leben hingegeben haben. Er spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für die von ihnen erbrachten Opfer und ihr unter schwierigen Umständen er-
folgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
seine Anerkennung aus." 

  Am 15. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär103: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 9. November 1999  
betreffend Ihre Absicht, Generalmajor Seth Kofi Obeng (Ghana) zum Kommandeur der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon zu ernennen104, den Mitgliedern des 
Sicherh3itsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

  Auf seiner 4071. Sitzung am 24. November 1999 behandelte der Rat den Punkt 

_______________ 
102 S/PRST/1999/24. 
103 S/1999/1168. 
104 S/1999/1167. 
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